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§ 1 Allgemeines
Für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden 
gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB), unsere Montagebedingungen 
sowie etwaige individuelle Vereinbarungen. 
Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende 
Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben 
ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung 
vorbehaltlos ausführen.

§ 2 Angebote
(1) Angebote der Firma SYSBOTEC GmbH & Co.KG im 
Online-Katalog sowie in Rundschreiben, Newslettern, 
Katalogen und sonstigen Inseraten sind unverbindlich und 
freibleibend und stellen lediglich eine invitatio ad offerendum 
dar. Soweit dem Kunden ein schriftliches Angebot vorliegt 
und nichts anderes vereinbart ist, ist dieses Angebot für die 
Dauer von 3 Monaten nach Abgabe bindend.

(2) Die Firma SYSBOTEC GmbH & Co.KG gibt grundsätzlich 
keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie für Waren 
sowie für Angaben, Beschreibungen oder Zeichnungen in 
Preislisten, Katalogen oder Drucksachen ab.

(3) Warenproben, Modelle, Zeichnungen, Berechnungen, 
Kostenvoranschläge oder andere Unterlagen dürfen ohne 
Zustimmung der Firma SYSBOTEC GmbH & Co. KG dritten 
Personen nicht zugänglich gemacht werden.

(4) Nachstehende Punkte sind Grundlage all unserer 
Angebote und somit bindend:
Vertikale Materialtransporte sind durch bauseitige
Hilfsmittel zu gewährleisten, so dass, das Material 
palettenweise in die zu montierenden Geschosse 
eingebracht werden kann. (1 Palette max. 500kg)
Horizontale Materialtransporte müssen ungehindert per 
Hubwagen möglich sein. Unsere Montagebedingungen, diese 
fi nden Sie unter www.sysbotec.de
Lieferzeit: ca. 2 �4 Wochen, nach Auftragseingang

§ 3 Lieferzeit, -ort und Gefahrenübergang
(1) Soweit eine Mitwirkungspfl icht des Kunden notwendig 
ist, beginnt die Lieferfrist nicht zu laufen, bevor der Kunde 
diese Pfl icht erfüllt hat. Dies gilt auch für die Verpfl ichtung 
zur Leistung vereinbarter Teilzahlungen.

(2) Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer 
Vertragspartei zuzurechnen sind, befreien die Vertrags-
parteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer 
Wirkung von den gegenseitigen Leistungspfl ichten. 
Als Leistungshindernisse gelten Streiks und Aussperrungen, 
höhere Gewalt, Unruhen, kriegerische oder terroristische 
Akte, behördliche Maßnahmen sowie sonstige unvorhersehbare, 
unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse. 

Diesen Ereignissen stehen unvorhersehbare und nicht von 
uns zu vertretende Ereignisse (z.B. Lieferverzögerungen der 
Vorlieferanten, Rohmaterial- oder Energiemangel, 
wesentliche Betriebsstörungen etwa durch Zerstörung des 
Betriebs im Ganzen oder wichtigen Abteilungen oder durch 
den Ausfall unentbehrlicher Fertigungsanlagen) gleich, 
wenn sie uns die Lieferung unzumutbar erschweren oder 
vorübergehend unmöglich machen. Im Falle einer Befreiung 
von der Leistungspfl icht ist jede Vertragspartei verpfl ichtet, 
die andere Partei unverzüglich zu unterrichten und die 
Auswirkungen für die andere Vertragspartei im Rahmen des 
Zumutbaren so gering wie möglich zu halten. Wird die Leis-
tung dauerhaft unmöglich, stehen dem Kunden die gesetzlichen 
Ansprüche in Folge der Unmöglichkeit zu. Teillieferungen 
sind zulässig, soweit sie dem Kunde zumutbar sind.

(3) Lieferungen erfolgen ab Niederlassung der Firma 
SYSBOTEC GmbH & Co. KG/Herstellers (Erfüllungsort) auf 
Kosten und, soweit gesetzlich zulässig, Gefahr des Kunden. 
Wird auf Verlangen des Kunden, der kein Verbraucher ist, 
der Kaufgegenstand nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort versendet, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung mit 
Auslieferung an den Frachtführer auf den Kunde über.

(4) Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt 
das Abladen der Firma SYSBOTEC GmbH & Co. KG. Bei 
Lieferung an den Anlieferungsort werden für Lastwagen und 
Anhänger/Lastzug befahrbare Anfuhrwege vorausgesetzt. 
Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Kunden den 
befahrbaren Anfuhrweg, so haftet der Kunde für die 
hierdurch auftretenden Schäden. Die Anlieferzeit ist zu 
vereinbaren. Vom Kunde verschuldete 
Wartezeiten/Standzeiten werden berechnet.

(5) Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Lieferung auf 
Gefahr des Kunden. Dies gilt auch bei Teillieferungen. Ist 
der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Ware erst mit der Übergabe 
der Sache an den Kunden über. Bei Lieferung mit Montage 
geht die Gefahr mit Fertigstellung der Montage durch 
Abnahme der Montageleistung über. Der Übergabe steht es 
gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
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(6) Wird bei Lieferungen ungerechtfertigt die Annahme

verweigert, eine falsche Lieferadresse angegeben oder die 

Ware bei ordnungsgemäßer Auftragsabwicklung unsererseits aus 

anderen vom Kunden verschuldeten Gründen nicht angenommen 

bzw. nicht zugestellt, ist der Kunde verpfl ichtet, sämtliche 
anfallenden Frachtkosten und -gebühren zu tragen.

(7) Die Ware ist, sofern der Kunde Unternehmer ist, sofort nach 

Empfang durch den Kunden oder seinen Beauftragten auf

Vollständigkeit und Transportschäden zu untersuchen. 

Festgestellte Transportschäden sind uns unverzüglich anzuzeigen. 

Verpackungsschäden muss sich der Kunde bei Annahme der Ware 

von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen.

§ 4 Zahlungsbedingungen und Verzug

(1) Alle Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk 

und zzgl. Mehrwertsteuer.

(2) Ist der Kunde Verbraucher, sind Preisänderungen zulässig, wenn 

zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem 

Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Ändern sich danach 

bis zur Lieferung die Löhne oder die Materialkosten, sind wir 

berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den 

Kostensteigerungen zu ändern. Der Kunde ist zum Rücktritt 

berechtigt, wenn eine Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen 

Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung 

nicht nur unerheblich übersteigt. Ist der Kunde Unternehmer 

gilt der vereinbarte Preis. Hat sich der Preis zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung durch eine Änderung des Marktpreises oder 

durch Erhöhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen 

Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt 

dieser 20 % oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der 

Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht 

muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend 

gemacht werden.

(3) Die Gesamtvergütung ist bei Lieferung oder Bereitstellung auf 

Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware ohne 

Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

Es gelten die gesetzlichen Regelungen betreffend die Folgen 

des Zahlungsverzugs, soweit nachstehend nicht etwas anderes 

vereinbart ist. Wir sind berechtigt, nach Ablauf einer Nachfrist 

von zwei Wochen die weitere Vertragserfüllung abzulehnen und 25% 

des Kaufpreises als pauschalisierten Schadenersatz zu verlangen, 

wenn der Kunde sich in Verzug befi ndet und/oder die Abnahme 
der bestellten Ware verweigert und/oder die Stornierung des 

Vertrages einseitig erklärt. Die Geltendmachung eines höheren 

Schadens bleibt vorbehalten. Wir weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass der Kunde die Möglichkeit hat, nachzuweisen, dass gar 

kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 

von uns anerkannt sind. Ist der Kunde Unternehmer, ist er zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Eigentumsvorbehalte

(1) Die Firma SYSBOTEC GmbH & Co.KG behält sich das 

Eigentum und das Verfügungsrecht an den Kaufgegenständen 

bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. 

Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns das Eigentum an 

der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den 

Besteller vor, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt 

wurde. Veräußert der Kunde, der kein Verbraucher ist, den 

Kaufgegenstand weiter, so hat er seinem Abnehmer den

Eigentumsvorbehalt des Verkäufers offen zu legen. Ist der Kunde 

Unternehmer, tritt er uns für den Fall der 

Weiterveräußerung / Vermietung der Vorbehaltsware schon 

jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche, die ihm aus den 
genannten Geschäften entstehenden Forderungen gegen seine 

Kunden zur Sicherheit ab. Werden die Rechte der 

Firma SYSBOTEC GmbH & Co.KG beeinträchtigt, z. B. durch 

Pfändung, muss der Kunde uns dies sofort schriftlich anzeigen.

(2) Soweit die Kaufgegenstände wesentliche Bestandteile eines 

Gebäudes oder Grundstückes des Kunden geworden sind,

verpfl ichtet sich der Kunde, der kein Verbraucher ist, bei 
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne 

Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte der Firma 

SYSBOTEC GmbH & Co.KG die Demontage der Gegenstände, die 

ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut 

werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen 

Gegenständen zurück zu übertragen. Die Demontage und 

sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden, der kein 

Verbraucher ist.

(3) Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltswaren, ihrer 

Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache

erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten 

Sache, die dann ihrerseits als Vorbehaltsware gilt. Entstehen 

durch die Verbindung oder Verarbeitung oder Umbildung 

Forderungen oder Miteigentum des Kunden, gehen dessen 

Forderungen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen

Gegenstand in Höhe der offenen Forderung der Firma 

SYSBOTEC GmbH & Co.KG auf uns über.
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(4) Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche 
gegen den Besteller um mehr als 20 %, so haben wir auf 
Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns 
zustehende Sicherheiten in entsprechendem Umfang 
freizugeben.

§ 6 Sachmängel

(1) Ist der Kunde Verbraucher, haften wir bei Vorliegen 
eines Mangels nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist. Die 
Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche bei Lieferung 
neuer Sachen beträgt zwei Jahre, die Gewährleistungsfrist 
für gebrauchte Sachen beträgt ein Jahr. Die Frist beginnt 
mit Gefahrübergang.

(2) Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die 
Gewährleistungsfrist für Neuware ein Jahr, die 
Gewährleistungsfrist für gebrauchte Sachen beträgt 
6 Monate. Die Geltendmachung von Mängelrechten setzt 
voraus, dass der Unternehmer seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(3) Systemimmanente geringe Farbabweichungen und 
geringe Farbabweichungen, die auf die Verwendung oder 
die Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien 
zurückzuführen sind, gelten als vertragsgemäß.

(4) Gegenüber einem Kunde, der kein Verbraucher ist, ist 
die Haftung für Sachmängel, die den Wert oder die 
Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigen, ausgeschlossen.

§7 Haftung

(1) Unsere Haftung für vertragliche Pfl ichtverletzungen 
sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Kunden. 
Unberührt von dieser Einschränkung bleiben ferner die 
Haftung für die Verletzung von Pfl ichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpfl ichten) 
und die Haftung für Verzugsschäden (§ 286 BGB). 
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt.

(2) Der vorgenannte Haftungsausschluss bzw. die 
Haftungsbeschränkung gilt ebenfalls für leicht fahrlässige 
Pfl ichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unse-
rer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Erfüllungsort � Rechtswahl - Gerichtsstand

(1) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist 
Erfüllungs- und Zahlungsort unser Geschäftssitz in Much. Die 
gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände bleiben 
unberührt, soweit sich nicht aus der Sonderreglung des 
Absatzes 4 etwas anderes ergibt.

(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; 
die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Die Vertragssprache ist deutsch.

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit 
Kaufl euten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für unseren 
Geschäftssitz zuständige Amtsgericht Siegburg oder Landge-
richt Bonn. Wir sind aber auch berechtigt, den Kunden am 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Much, den 01.10.2013
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